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Tiſchlersto

er Hedwig, zwei reine, romme Seelen, aſſen 3zu einander Neigung.
Der Arne Maler Linden und die ebenſo un einfachen Verhältniſſen (bende

Der am Ums Daſein einerſeits, anderſeits chlau berechnende Intriguen drohendas Band, das dieſe zwei Herzen umſchlingt, 3u zerreißen. Emanuel Linden
ird emn berühmter aler, Hedwig eine gefeierte Sängerin, ihre unerſchütter⸗liche Treue führt beide nach Ueberwindung großer Schwierigkeiten und chwererKämpfe 3u ſeligem U Eine ſi

Ich reine Lektüre auch die angefügtekurze Erzählung „Am Brunnen“ iſt gut Für 9  0 reife Mädchen und Volks⸗
bibliotheken.

Paſtoral⸗Fragen und 2  Ffülle
(Miſchehe.) Ueber Giltigkeit oder Ungiltigkeit der Miſch

ehen wird angefragt Unter Vorlegung folgenden 8
Cajus, ein Proteſtant, heiratet eln katholiſche Mädchen ohnekirchliche Dispens vom Hinderniſſe mixtae religionis. da Er ehen die

vorgeſchriebenen Bedingungen nicht erfüllen wi Auch ird der
katholiſche Pfarrer nicht 5  Ar paſſiven Aſſiſtenz herangezogen, ondern
die Heirat vollzie ſich nach proteſtantiſchem tu Cajus ſucht
ſeiner rau die Giltigkeit dieſer Trauung damit zu beweiſen, daß
C die tridentiniſche Form, die allerdings in dieſer Gegend für
die Katholiken gelte, als Proteſtan nicht gebunden ſei und daß ſomi
auch die Braut Dropter individuitatem (COntractus von der Ver
pflichtung der tridentiniſchen Form befreit ſei Es wird gefragt:

ſt dieſe Ehe, enn auch unerlaubt, ſo doch in Wirklichkeit giltig?
Muß die bisherige Praxis, hen für ungiltig zu halten,beibehalten oder aufgegeben werden?

Antwort und Löſung Die ntwor auf die zweite Frage
muß ſich nach der Löſung der erſten rage richten. Die bisherige
Praxis kann und muß nur dann aufgegeben werden, enn ſie
richtig war, enn derartige Miſchehen giltig ſind; ſind ſie tat

ungiltig, dann muß die Praxis zweifellos beibehalten werden.
Ob aher Iſchehen ohne Beobachtung der tridentiniſchen

Form giltig oder ungiltig eien, das iſt eine 12 nach den verſchiedenen
Gegenden verſchieden 3 beantwortende rage

Der von Cajus vorgebra  E run für die Giltigkeit der
Ehe iſt weder formell noch materiell richtig Er iſt formell nicht richtig
Denn, enn auch aju als Proteſtant den kirchlichen Beſtimmungen
N Unterſtehen 0  E, ſo olg noch nicht daraus, daß die 6 giltig
ſei Ganz gewiß unterſteht ein Ungetaufter nich den Geſetzen der
Kirche, denen über Verwandtſchaftsgrade und Verſchwägerung

und doch würde eine ehe zwiſchen einem Katholiken und
einem Ungetauften nicht nUur kirchlichen Eheverbot der Ver
ſchiedenhei des Kultus, ondern auch von den kirchlichen Geſetzen über
Verwandtſchaft und Verſchwägerung berührt. Wo eben der eine Teil
der Brautleute der kirchlichen Gerichtsbarkeit unterſte
der kirchlichen Gerichtsbarkeit das Ehegeſchäft

da unterſteht
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Der Grund des Cajus iſt objektiv unrichtig; denn ni  on
als Proteſtant iſt ETL der tridentiniſchen Ehevorſchri enthoben. Daß
nämlich Iim all geme In auch die Proteſtanten rechtlich den Kirchen  ·
eſetzen, insbeſondere den Ehegeſetzen, unterſtehen, iſt eine unbezweifelte
Wahrheit, der Benedikt XIV in ſeinem reiben Qr Herzog
von Hork, Februar 1749 Ausdruck verliehen hat und die von keinem
Theologen geleugnet wird. Nur die 1 von irgend einem
ihrer egeſetze den einen Eeil der Brautleute entbindet, da tritt
das von Aju ins Treffen geführte Prinzip in 1 daß nämlich
behufs Giltigkeit der Ehe lSdann keiner der beiden Teile durch das
betreffende Geſetz gehindert ſei

etreffs der tridentiniſchen orm ſind nun In der Tat der
gleichen Ausnahmen gemacht; denn iſt in gewiſſen Gegenden die
tridentiniſche Form zur Giltigkeit nicht nötig; ſind gewiſſe Kate
gorien von Perſonen oder Ehen auch da, on leſe Form not:
wendig iſt zUum giltigen Eheabſchluß bezüglich der Giltigkeit von
derſelben ausgenommen.

Die tridentiniſche Form nämlich iſt nur da zur Giltigkeit der
Ehe erforderlich, die autoritative Veröffentlichung dieſer orſchri
ſtattgefunden hat In Uu N, wo dieſe Veröffentlichung
ſtattgefunden hat Es gibt aber eine ethe von Gegenden und Ort
ſchaften, der religiöſen Wirren die Veröffentlichung der
Trienter Vorſchrift nie ſtattgefunden hat ort alſo ſind überhaupt
die Ehen giltig, wenn auch ſo ſehr unerlaubt, ohne Einhaltung
der tridentiniſchen Form Dieſe ege wird aber nach kirchlicher
Praxis auch ſo verſtanden, daß dort, zZur Zeit der Veröffentlichun
des Trienter Ehegeſetzes die Proteſtanten ſchon ungehinderte Re
ligionsübung hatten, die Proteſtanten dem genannten Dekrete nicht
Unterſtehen, mithin in giltiger Weiſe Ehen ſchließen können ohne
Gegenwart des zuſtändigen Pfarrers. Wo aber die Ehen der Pro
teſtanten ohne Einhaltung der tridentiniſchen Form giltig ſind, da
ſind * auch die ehen, * ſei denn, daß für beſtimmte Ge
genden eine ſpezielle Usnahme davon gemacht bi.

Andere egenden gibt Es, für Miſchehen ſpeziell
tridentiniſchen Dekret bezüglich der Giltigkeit der Ehe iſt dispenſier
worden; ſo für den Bereich der Kölner rzdiözeſe mit den 4 ihr
gehörigen Suffraganbistümern, für Ungarn und iebenbürgen, für
U  an ind blen Aus der Giltigkeit der ehen folgt jedochnicht ſofort die Giltigkeit der rein proteſtantiſchen Ehen, wie um
gekehrt Qus der Giltigkeit der rein proteſtantiſchen Ehen die der Miſch
ehen Der olg Denn bei der durch Dispens geſchaffenen Giltig⸗eit der Miſchehen iſt die Dispens dem katholiſchen Teile gegeben;die Ausdehnung auf rein proteſtantiſche Verbindungen und auf die
Andersgläubigen abs iſt eine Erweiterun
Natur der Dispens nicht folg 9/ 8  6 aus der
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Doch gibt eS eine Reihe von Gegenden und Ländern, für welche
ni bloß bezüglich der Miſchehen, ſondern auch bezüglich der rein
proteſtantiſchen Ehen die Entbindung vom tridentiniſchen Geſetz aukto
itativ erfolgt iſt ſo namentlich durch Benedikt XIV für Holland und
Belgien, ſpäter für die lözeſen reslau und Ulm und ür mancheandere Gegenden.

IũI alſo entweder Cajus oder ſeine rau einem Tte
ohnha wo die Trienter Vorſchrift nich iſt verkündigt worden oder
wo vermöge päpſtlicher Dispens die Ehen der Proteſtanten oder dochder Iſchehen ohne Einhaltung der Trienter Vorſchrift giltig ſind,
und wird einem ſolchen rte die Ehe —  aju geſchloſſen
dann iſt in der Tat die Ehe des aju mit ſeiner katholiſchen rau
zwar unerlaubt aber giltig.

ſt ngegen NII rte des Eheabſchluſſes die Trienter
Vorſchrift In Rechtskraft, ohne daß die proteſtantiſchen oder die
iſchehen ausgenommen w  . dann iſt ohne Rückſicht auf die Ver⸗
hältniſſe des Wohnortes der Brautleute, ſie von anderswoher
varen, die Ehe des ajus, E ohne Beobachtung der Trienter
Form geſchloſſen wurde, ungiltig. Desgleichen iſt dieſe Ehegiltig, unabhängig vom Orte des Eheabſchluſſes wenn beide raut
eute, Cajus und eine raut, ihren Wohnſitz oder ihre Ohnſitze
dort aben, die Trienter Vorſchrift In 1 iſt und eine Aus
nahme für die Proteſtanten oder für die Miſchehen nicht ſtattgefunden hatNach dieſen Ausführungen iſt ſowohl die er als die zweiteder oben geſtellten Frage zu entſ eiden

Wohl gibt * einige Theologen, E die Giltigkeit der Ehender getauften Andersgläubigen eiter ausdehnen und dieſelben ſamt
und ſonders von der Trienter Vorſchrift unabhängig machen wollen,
für alle die Gegenden, dieſelben tatſächlich freie Religionsübunggenießen. Für Miſchehen muß dann folgerichtig dasſelbe behauptetwerden. Eln dieſe Auffaſſung ſtimmt weder mit den kirchenrecht⸗en Grundſätzen noch mit der kirchlichen Praxis üherein. Wo nämlichnach den obigen Ausführungen eine Ehe als ungiltig zu gelten ätte,da eu ſich die Kirche nicht, ſie Iim gegebenen Falle0wird, die Nullität der Ehe auszuſprechen und, enn nötig, die Ein
gehung einer anderen Ehe zu geſtatten. Beiſpiele QAus unſerer Zeitkönnen namhaft gemacht werden. So würde der oberſte kirchlicheGerichtshof nie handeln, nicht über die Ungiltigkeit der erſten Ehe
Ahre Gewißheit herrſchte Vgl. Lehmkuhl, Pheol mor. II n. 781— 783

Valkenberg (Hollan — Aug LehmkuhlII (Unerlaubter Gebrauch einer deponierten
Der Bauer Iſidor beſitzt einen Keller, der zwar groß genug iſt,
Um das für das Haus nötige Quantum Moſt und eventuell nochmehr bequem unterzubringen, keineswegs aber ein ſolchesQuantum, Vie * die reichliche Obſternte des Jahres 1898


